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BETREFFAntrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bei der 
Bundesärztekammer (BÄK) vom 28.6.2020

HIER Ihre Bitte um Vermittlung zu Umsetzung der Gesetzesänderung des Transfusionsgesetzes
BEZUG Ihre Email vom 15.02.2021

█████████

da  meiner  Auffassung  nach  im vorliegenden  Fall  die  BÄK  Verwaltungshelfer  sein  könnte, 
habe  ich  mit  dem  BMG  Kontakt  aufgenommen.  Hierbei  teilte  mir  das  BMG  mit,  dass  die 
BÄKhier eine  eigene  Aufgabe  wahrnehme  undnicht  zur  Erfüllung  einer  Aufgabe  des  BMG 
herangezogenwerden  würde.  Diese Aufgabe  sei  der BÄK nicht  vom  BMG,  sondern  vom 
Gesetzgeber  übertragen.  Somit  sei  die  BÄK  nicht  Verwaltungshelfer,  sondern  hinsichtlich 
dieser Aufgabe selbst Behörde im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG. Der Antrag wäre direkt 
an die BÄK zu richten.

Von besonderer  Bedeutung im  Antwortschreiben  des  BMGfinde ich  die  Information, dass 
die gemeinsame Arbeitsgruppe „Blutspende von Personen mit sexuellem Risikoverhalten“, 
bestehendaus  Vertretern  des  Arbeitskreises  Blut  nach  §  24  Transfusionsgesetz  (TFG),  des 
StändigenArbeitskreises „Richtlinie Hämotherapie nach §§ 12a und 18 TFG“ des Wissen-
schaftlichen  Beirats  der  Bundesärztekammer  (BÄK),  des  Robert  Koch-Instituts  (RKI),  des 
Paul-Ehrlich-Instituts  (PEI)  und  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  (BMG),  am  3.  No-
vember  2020 Beratungen  aufgenommen  habe.  Derzeit  werde überprüft werden,  ob  die 
aktuellen  medizinischen-wissenschaftlichen  und  epidemiologischen  Daten  weiterhin  die 
in  der  Richtlinie  Hämotherapie  vorgesehenen  Ausschluss- und  Rückstellungstatbestände 
für Personen  mit  sexuellem  Risikoverhalten  erforderlichmachen.  Ziel  der  Arbeitsgruppe 
sei  die  Erstellung  eines  Empfehlungspapiers  mit  einem  auf  der  Beibehaltung  oder  Ände-
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Seite 2 von 2 rung  der  Ausschluss- und  Rückstellungstatbestände  lautendem  Votum,  welches dem wei-
teren Verfahren bei derBÄK zugrunde gelegt werden würde.

Das  BMG  geht  deshalb  davon  aus,  dass  einer  Herausgabe  der von  Ihnen begehrten  Infor-
mationen  zur  Durchführung  des  Überprüfungsverfahrens  der  Richtlinie  Hämotherapieim 
Momentder temporäre Ausnahmetatbestand des § 3 Nr. 3b IFG, Beeinträchtigung der Be-
ratungen  von Behördenentgegen  stehen  könne,  da  es  sich  um  ein  derzeit  laufendes  Ver-
fahren handelt, das durch den Informationszugang gefährdet werden könnte.

Ich  stelle  Ihnen deshalb  anheim  Ihren  Antrag  auf  Informationszugang  mit  den  inzwischen 
gewonnenen  Verwaltungsinformationen  bei  der  BÄK  erneut zu  stellen.  Selbstverständlich 
können Sie mich bei Bedarf jederzeit um Vermittlung bitten. 

Falls für  Sie  dienlich, sind  dieInhalte  der zwei erfolgten  o.g.  Arbeitsgruppen-Sitzungenin 
der  Antwort  auf  die SchriftlicheFrage  Nr.  148,  BT-Drucks  19/24261,  S.  108  (1.  Sitzung)  so-
wie auf die Schriftliche Frage Nr. 94, BTDrucksache19/26440 (2. Sitzung) zu finden und für 
Sie im Anhang angefügt.Diese sind auch im Internet frei zugänglich. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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